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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Ulrich Leiner, Thomas Gehring, Ulrike Gote, 
Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Kerstin Celina, Chris-
tine Kamm, Margarete Bause und Fraktion (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Personaleinsatz in Pflegeheimen bei Bedarf flexib-
ler regeln 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, Vorgaben zum 
flexibleren Personaleinsatz in der stationären Alten-
pflege einzuführen. Die Fachkraftquote in den einzel-
nen Einrichtungen kann sich dabei bei Bedarf an ei-
nem auf das jeweilige Jahr bezogenen Jahresmittel-
wert orientieren, wenn somit die Qualität der Betreu-
ung der Bewohnerinnen und Bewohner nicht beein-
trächtigt wird. 

Begründung: 

In den Altenpflegeeinrichtungen fehlt es an Fachper-
sonal im Sinne der nach § 16 der Verordnung zur 
Ausführung des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes 
(AVPfleWoqG) erlassenen Verwaltungsvorschriften in 
der stationären Pflege und den Einrichtungen für älte-
re Menschen. Gemäß § 16 AVPfleWoqG müssen 
Fachkräfte eine mindestens dreijährig angelegte Be-
rufsausbildung oder ein Studium abgeschlossen ha-
ben, wodurch ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten zur 
selbständigen eigenverantwortlichen Wahrnehmung 
der ausgeübten Funktion und Tätigkeit vermittelt wur-
den. 

Aktuell ist festzustellen, dass die Anzahl der stationä-
ren Einrichtungen der Altenpflege ansteigt, die vo-
rübergehend nicht in der Lage sind, die Mindestfach-
kraftquote zu erreichen. Somit bleiben viele Pflege-
plätze frei, obwohl die Altenpflegeeinrichtungen eine 
lange Warteliste haben und viele Angehörige verzwei-
felt auf einen Platz warten. Die in der AVPfleWoqG 
festgeschriebene 50-prozentige Mindestfachkraftquo-
te hat sich seit vielen Jahren als feste Quote entwi-
ckelt. Angesichts der fehlenden Fachpflegekräfte wird 
die festgelegte Fachkraftquote zu einem immer größe-
ren Problem für die Einrichtungen. 

Bei dringendem Bedarf könnte eine flexiblere Fach-
kraftquote helfen, bei einer entsprechenden Organisa-
tion, die derzeitige Lage der Einrichtungen zu ent-
spannen. Entscheidend dabei ist, dass die Qualität in 
den Einrichtungen darunter nicht leidet. Die Leitung 
müsste entsprechend die Qualität einhalten, intensiv 
nach neuen Pflegefachkräften suchen und gute Orga-
nisation garantieren. Durch diese vorübergehende 
gesetzlich verankerte Möglichkeit der Lockerung der 
Quotenregelung sollen Einrichtungen sowie auch 
pflegende Angehörige unterstützt werden, ohne dass 
die Qualität der Betreuung beeinträchtigt wird. 

Nach der Aussage der Staatsregierung (Schriftliche 
Anfrage vom 30. September 2016, Drs. 17/12741) gibt 
es zwar bereits eine Abweichungsmöglichkeit von der 
Fachkraftquote in Bayern in Ausnahmefällen und mit 
vorheriger Zustimmung der Fachstellen für Pflege- 
und Behinderteneinrichtungen – Qualitätsentwicklung 
und Aufsicht (FQA), wenn dies für eine fachgerechte 
Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner ausrei-
chend ist. Im Sinne der Transparenz bei den Ent-
scheidungen der Behörden sollten aber klar definierte 
gesetzliche Vorgaben und Regeln für alle gelten, be-
vor eine fallbezogene Überprüfung zur vorübergehen-
den Genehmigungserteilung seitens der Behörden 
vorgenommen wird. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Pflege 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Ulrich Leiner u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/16830 

Personaleinsatz in Pflegeheimen bei Bedarf flexibler regeln 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Ulrich Leiner 
Mitberichterstatter: Hermann Imhof 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Gesundheit und Pflege 
federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 64. Sit-
zung am 16. Mai 2017 beraten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Kathrin Sonnenholzner 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Ulrich Leiner, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mistol, Gisela 
Sengl, Kerstin Celina, Christine Kamm, Margarete Bause und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/16830, 17/17501 

Personaleinsatz in Pflegeheimen bei Bedarf flexibler regeln 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner Sitzung am Dienstag die unter der Nummer 6 aufgeführte Subsidiaritätsange-

legenheit, Bundesratsdrucksache 400/17, betreffend: "Vorschlag für eine Verordnung 

des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der Bedingungen und 

des Verfahrens für Auskunftsersuchen der Kommission an Unternehmen und Unter-

nehmensvereinigungen in Bezug auf den Binnenmarkt und damit verbundene Berei-

che", beraten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf 

Subsidiaritätsbedenken hinzuweisen und ferner darauf hinzuwirken, dass diese Be-

denken Eingang in den Beschluss des Bundesrats finden. Es sind dies die Drucksa-

che 17/17484 sowie die Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/17536. Die Bera-

tung im Bundesrat ist für den morgigen Freitag vorgesehen. Die Beschlussempfehlung 

und das Abstimmungsverhalten der Fraktionen hierzu sind in der aufgelegten Liste 

aufgeführt.

Wir kommen nun zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundla-

gen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende 

Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

CSU, SPD, FREIE WÄHLER, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie Frau Claudia Stamm. 

Protokollauszug
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Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über-

nimmt der Landtag diese Voten.
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